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„Wenn du jedes Mal stehen bleibst, 

wenn ein Hund bellt, 
wirst du deine Reise  

nie beenden.“   
        Arabisches Sprichwort  

  
• 50 Jahre Gleichberechtigungsgesetz   
• Bundesverfassungsgericht entscheidet Regelung über Versorgungsabschlag 

für teilzeitbeschäftigte Beamte nichtig 
• Länger Unterhalt für Alleinerziehende – Bundesgerichthof entscheidet zu 

Bedarf und Dauer des Betreuungsunterhalts 

50 Jahre Gleichberechtigungsgesetz 

Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1958, trat das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. 
Mit diesem Gesetz wurde die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch im 
bürgerlichen Recht verankert.  

„Das Gleichberechtigungsgesetz war ein großer Fortschritt. Frauen und Männer 
wurden bis dahin im privaten Rechtsverkehr sehr unterschiedlich behandelt. So 
durfte der Ehemann die Arbeitsstelle seiner Frau fristlos kündigen, über das 
von der Frau in die Ehe eingebrachte Geld verfügen und ihm stand das 
Entscheidungsrecht in allen das Eheleben betreffenden Angelegenheiten zu. 
Der Ehemann bestimmte insbesondere auch den Wohnort und die Wohnung. 
Das Recht und die Pflicht, für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten zu 
sorgen, ordnete das Gesetz nahezu ausschließlich dem Vater zu“, erklärte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.  

Auf dem Weg zu wirklicher Rechtsgleichheit war das Gleichberechtigungsgesetz 
jedoch nur ein erster Schritt. Auch nach Inkrafttreten des Gesetzes durfte die 
Ehefrau nur berufstätig sein, wenn sich dies mit ihren Aufgaben in Haushalt 
und Familie vereinbaren ließ. Bei Meinungsverschiedenheiten der Ehegatten 
über die Erziehung der Kinder stand dem Vater das letzte Wort zu (sog. 
väterlicher Stichentscheid). Das Recht zur Vertretung der Kinder hatte 
weiterhin der Vater allein.  

Im Familienrecht hat es zum Teil bis in die 90er Jahre hinein gedauert, bis eine 
rechtliche Gleichstellung erreicht werden konnte. „Die jungen Frauen von 
heute profitieren von den vielen kleinen und großen Schritten seit dem 
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Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes. Natürlich können wir stolz sein, 
dass wir die rechtliche Gleichberechtigung von Mann und Frau in den letzten 
50 Jahren erreicht haben. Für eine tatsächliche Gleichberechtigung gibt es aber 
noch viel zu tun“, betonte Zypries.  

Frauen sind heute gut ausgebildet, ihr Anteil unter den Studierenden ist 
deutlich angestiegen, ihre Abschlüsse sind nicht selten besser als die ihrer 
männlichen Mitstreiter. Aber auch bei guten Startchancen im Beruf ist es für 
Frauen nach wie vor wesentlich schwieriger, in Führungspositionen 
aufzusteigen und bei gleicher Tätigkeit auch die gleiche Bezahlung wie ihre 
männlichen Kollegen zu erhalten. Sie sind häufiger von Arbeitslosigkeit und 
Altersarmut betroffen. „Nach wie vor haben in erster Linie die Mütter das 
Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Familien- und 
Gleichstellungspolitik muss deshalb bei der Lebenswirklichkeit von Familien 
ansetzen. Wir müssen qualitativ hochwertige Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder ausbauen und flexible Arbeitsbedingungen schaffen, die es nicht nur 
den Müttern, sondern auch den Vätern ermöglichen, Familie, Beruf und 
berufliches Fortkommen zu vereinbaren“, sagte Zypries.  

Quelle: Bundesjustizministerium, Pressemeldung vom 01. Juli 2008; 
www.bmj.bund.de 

Bundesverfassungsgericht entscheidet Regelung über 

Versorgungsabschlag für teilzeitbeschäftigte Beamte nichtig 
 
Die Höhe des Ruhegehalts eines Beamten bestimmt sich nach Prozentsätzen 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, den Ruhegehaltssätzen. Bis zum 
31.Dezember 1991 galt für die Berechnung des Ruhgehaltssatzes eine 
degressive Tabelle.  
 
Das Ruhegehalt betrug bei Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit 35 %. Mit jedem weiteren Dienstjahr bis zum 25. Dienstjahr stieg es 
um 2 %, dann um 1 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zu einem 
Höchstruhegehaltssatz von 75 %. Den Höchstruhegehaltssatz erreichte der 
Beamte nach 35 ruhegehaltfähigen Dienstjahren. Diese degressive Staffelung 
führte in vielen Fällen zu einer vergleichsweisen Besserstellung von 
Teilzeitbeamten gegenüber vollzeitbeschäftigten Beamten. Zum Ausgleich 
dieser Besserstellung sah das Beamtenversorgungsrecht seit dem Jahr 1984 
bei Teilzeitbeschäftigung eine zeitanteilige Verminderung des 
Ruhegehaltssatzes vor. Diese wurde nach § 14 Abs. 1 
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung berechnet, indem zunächst der fiktive Ruhegehaltssatz ermittelt 
wurde, den der Beamte erreicht hätte, wenn er nicht Teilzeit, sondern 
Vollzeit gearbeitet hätte. Dieser fiktive Ruhegehaltssatz wurde sodann in dem 
Verhältnis vermindert, in dem die tatsächliche ruhegehaltfähige Dienstzeit des 
Beamten zu der ruhegehaltfähigen Dienstzeit stand, die er im Falle einer 
Vollzeitbeschäftigung erreicht hätte (Versorgungsabschlag für 
teilzeitbeschäftigte Beamte). 
 
 
Ab dem 1. Januar 1992 wurde die degressive Ruhegehaltstabelle durch eine 
lineare Tabelle ersetzt. Eines Versorgungsabschlags der vorbeschriebenen Art 
bedurfte es unter Geltung dieser neuen Ruhegehaltstabelle nicht mehr. Die 
Vorschrift des § 14 Abs. 1 BeamtVG a.F. blieb indes kraft der 
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Übergangsvorschrift des § 85 BeamtVG für die Berechnung des Ruhegehalts 
derjenigen Teilzeitbeamten anwendbar, die bereits am 31. Dezember 1991 im 
Beamtenverhältnis standen. 
 
Mit Urteil vom 23. Oktober 2003 entschied der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften, dass die Regelung des § 85 BeamtVG in Verbindung mit § 14 
Abs. 1 BeamtVG a.F. im Widerspruch zu dem Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen aus Art. 141 EG steht. Die Anwendung der 
Bestimmungen könne dazu führen, dass Teilzeitdienst bei gleicher Zahl 
abgeleisteter Dienststunden zu einem niedrigeren Ruhegehalt führe als 
Vollzeitdienst. Hierin liege - wenn eine Mehrheit der Teilzeitbeschäftigten 
weiblichen Geschlechts seien – eine mittelbare Diskriminierung weiblicher 
Arbeitnehmer. Die Wirkung seines Urteils beschränkte der Europäische 
Gerichtshof aus Gründen der Rechtssicherheit auf Leistungen, die für 
Beschäftigungszeiten nach dem 17. Mai 1990 geschuldet werden. 
 
Die Klägerin des Ausgangsverfahrens ist seit 1971 Beamtin. Bis zu ihrer 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit mit Wirkung vom 1. 
August 1998 war sie überwiegend teilzeitbeschäftigt. Ihr Ruhegehaltssatz 
wurde für die Zeit vor dem 17. Mai 1990 auf der Grundlage von § 14 Abs. 1 
BeamtVG a.F. berechnet, so dass für diesen Zeitraum der 
Versorgungsabschlag voll wirksam wurde. Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof setzte im Berufungsverfahren den Rechtsstreit aus und 
legte dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vor, ob die 
Regelung des § 14 Abs. 1 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Fassung über den Versorgungsabschlag mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist.  
 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts kam zu dem Ergebnis, dass 
die beanstandete Regelung mittelbar eine Geschlechter diskriminierende 
Wirkung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG hat und sie daher nichtig ist. 
 
Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 

Durch die Berechnung des Ruhegehaltssatzes nach § 85 Abs. 4 Satz 2 
BeamtVG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 BeamtVG 
a.F. werden mittelbar Frauen benachteiligt, da von der Möglichkeit der 
Teilzeitbeschäftigung in weitaus überwiegendem Maße Frauen Gebrauch  
machen. Infolge der vorgegebenen Berechnungsweise erhalten 
teilzeitbeschäftigte Beamte im Vergleich zu einem Vollzeitbeamten einen 
geringeren Ruhegehaltssatz, obwohl sie die gleichen ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten erbracht haben. Diese Diskriminierung kann nicht durch 
sonstige Güter von Verfassungsrang gerechtfertigt werden. 
 
1. Angesichts der mit der Ausweitung der 
   Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten verbundenen Kostenlast für die 
   öffentlichen Haushalte sollte der Versorgungsabschlag unter anderem 
   der Kostenneutralität dienen. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt, 
   zur Erreichung der Kostenneutralität gerade die überwiegend 
   weiblichen Teilzeitbeschäftigten heranzuziehen. Bei 
   arbeitsmarktpolitischer Teilzeit machen Frauen zudem von einer 
   Möglichkeit der Beschäftigung Gebrauch, die ihnen auch im Interesse 
   des Staates zur Schaffung von Arbeitsplätzen eingeräumt wurde. Es 
   ist nicht zu rechtfertigen, von denen, die von der so geschaffenen 
   Möglichkeit Gebrauch machen, einen besonderen Beitrag zur 
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   Finanzierung dieses Systems zu verlangen. Auch in den Fällen, in 
   welchen die Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeit aus familiären Gründen 
   in Anspruch genommen wird, ist es nicht gerechtfertigt, die in 
   dieser Weise tätigen Beamten mit einem Sonderbeitrag zur 
   (Mit-)Finanzierung der Versorgungslasten des Gesamtsystems zu 
   belasten. 
 
2. Die Ungleichbehandlung kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, 
   dass der Versorgungsabschlag der Vermeidung einer Besserstellung 
   teilzeitbeschäftigter Beamter diene. Zwar führt die Anwendung allein 
   der degressiven Ruhegehaltstabelle im Einzelfall dazu, dass 
   Teilzeitbeschäftigte trotz im Vergleich zu einem 
   Vollzeitbeschäftigen geringerer ruhegehaltfähiger Dienstzeit den 
   gleichen Ruhegehaltssatz erreichen. Dies betrifft jedoch allein 
   Fälle, in denen es um die Mindestsicherung des Beamten bei nur 
   kurzer Dienstzeit geht. Die Mindestsicherung knüpft aber nicht an 
   den Umstand der Teilzeitbeschäftigung an. Im Vordergrund steht 
   vielmehr die Grundabsicherung, welche die amtsangemessene 
   Alimentierung des Beamten und seiner Familie auch in Fällen nur 
   kurzer Dienstleistung zum Ziel hat. 
 
3. Auch das Leitbild des Vollzeitbeamten kann die Belastung der weit 
   überwiegend weiblichen teilzeitbeschäftigten Beamten in der 
   Versorgung sachlich nicht rechtfertigen. Den Umstand, dass der 
   Teilzeitbeamte vom Leitbild des Vollzeitbeamten abweicht, kann der 
   Gesetzgeber zwar grundsätzlich zum Anknüpfungspunkt 
   besoldungsrechtlicher Regelungen machen. Jedoch endet die 
   Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers dort, wo sich die Regelungen in 
   unverhältnismäßiger Weise benachteiligend für Beamte eines 
   Geschlechts auswirken. Diese Grenze ist vorliegend überschritten. 
   Dem stehen sowohl der weit reichende Schutzzweck des 
   Diskriminierungsverbots des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG als auch die 
   Ziele, welche der Einführung von Teilzeitmöglichkeiten zu Grunde 
   lagen, entgegen. Die Einführung der Teilzeit lag zum einen im 
   arbeitsmarktpolitischen Interesse des Staates. Aufgrund eines 
   Überangebotes vor allem an Lehrern sollten durch eine Erweiterung 
   der Teilzeitmöglichkeiten zusätzliche Arbeitsplätze im öffentlichen 
   Dienst geschaffen werden. Dann ist es jedoch widersprüchlich, 
   diejenigen Beamten, die sich der Zielvorgabe entsprechend verhalten, 
   mittelbar in einer an das Geschlecht anknüpfenden Weise dadurch zu 
   diskriminieren, dass teilzeitbeschäftigte Frauen im Ergebnis eine 
   schlechtere Versorgung erhalten. Die Zulassung der Teilzeit vollzog 
   sich zum anderen aus familienpolitischen Gründen vor dem Hintergrund 
   des Schutzes von Ehe und Familie. Sie dient der Vereinbarkeit von 
   Familie und Beruf und damit der effektiven Wahlfreiheit in der 
   Entscheidung über Rollenwahl und Rollenverteilung in Ehe, Familie 
   und Beruf. Vor diesem Hintergrund ist es nicht gerechtfertigt, den 
   intendierten Schutz von Ehe und Familie durch finanzielle Nachteile 
   im Bereich der Versorgung von Beamten teilweise wieder auszuhöhlen. 
 
Quelle: www.bundesverfassungsgericht.de; Pressemeldung vom 11. Juli 2008  
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Länger Unterhalt für Alleinerziehende – Bundesgerichtshof 

entscheidet zu Bedarf und Dauer des Betreuungsunterhalts 

Der u. a. für Familiensachen zuständige XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
hatte sich erstmals mit Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem zum 1. 
Januar 2008 geänderten Anspruch auf Betreuungsunterhalt der Mutter eines 
nichtehelichen Kindes (§ 1615 l Abs. 2 BGB) zu befassen. Weil dieser Anspruch 
und der Anspruch auf nachehelichen Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB) durch 
das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz einander weitgehend angeglichen 
worden sind, hat die Entscheidung auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Dauer des nachehelichen Betreuungsunterhalts.  

Die 1968 geborene Klägerin und der 1962 geborene Beklagte lernten sich 
kennen, als die Klägerin von ihrem früheren Ehemann getrennt lebte und ihren 
im März 1995 geborenen ehelichen Sohn versorgte. Als die Klägerin von dem 
Beklagten schwanger war, zogen die Parteien zusammen; im Dezember 1997 
wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Ein weiteres gemeinsames Kind 
wurde im Januar 2001 geboren.  

Die Parteien trennten sich im Juni 2002. Seit Februar 2004 hat die Klägerin 
einen neuen Freund. Der Beklagte ist seit Oktober 2004 mit einer neuen 
Partnerin verheiratet.  

Das Berufungsgericht hatte den Beklagten verurteilt, neben dem 
Kindesunterhalt an die Klägerin rückständigen und laufenden 
Betreuungsunterhalt, zuletzt in Höhe von monatlich 216 €, zu zahlen. Den 
Anspruch auf Betreuungsunterhalt hat es allerdings auf die Zeit bis zur 
Vollendung des sechsten Lebensjahres des jüngsten gemeinsamen Kindes, also 
bis Januar 2007, beschränkt. Auf die Revision der Klägerin, die einen 
unbefristeten und höheren (monatlich 1.335 €) Unterhalt begehrt, und die 
Anschlussrevision des Beklagten, der Klagabweisung und Rückzahlung eines 
Teils des in der Vergangenheit geleisteten Unterhalts anstrebt, hat der 
Bundesgerichtshof die angegriffene Entscheidung aufgehoben und die Sache 
zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.  

Der Bundesgerichtshof hatte neben Fragen der Einkommensermittlung vor 
allem zwei in Rechtsprechung und Literatur umstrittene Rechtsfragen zu 
beantworten, die sich auf die Höhe des Unterhaltsbedarfs und auf die Dauer 
des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt auswirken.  

1. Zur Bedarfsbemessung:  

Der Unterhaltsbedarf richtet sich beim nachehelichen Unterhalt allgemein nach 
den fortgeschriebenen ehelichen Lebensverhältnissen (§ 1578 Abs. 1 BGB; vgl. 
insoweit BGH FamRZ 2008, 968), wird also vom beiderseitigen Einkommen der 
geschiedenen Ehegatten abgeleitet. Der nacheheliche Betreuungsunterhalt 
stellt den Unterhaltsberechtigten allerdings nur so, wie er stünde, wenn er 
selbst voll arbeiten könnte. Die Differenz zu den – auch vom Einkommen des 
unterhaltspflichtigen geschiedenen Ehegatten abgeleiteten – ehelichen 
Lebensverhältnissen sichert hingegen nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs der Aufstockungsunterhalt (§ 1573 Abs. 2 BGB).  
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Beim Anspruch auf Betreuungsunterhalt der Mutter eines nichtehelichen Kindes 
richtet sich der Unterhaltsbedarf nach ihrer eigenen Lebensstellung (§§ 1615 l 
Abs. 2 und 3, 1610 Abs. 1 BGB). Auch dieser Anspruch stellt die 
Unterhaltsberechtigte so, wie sie stünde, wenn das gemeinsame Kind nicht 
geboren wäre. Hatte die unterhaltsberechtigte Mutter vor der Geburt eigene 
Einkünfte, bemisst sich ihr Unterhaltsbedarf nach diesen Einkünften, allerdings 
nicht über die Hälfte des Einkommens des Unterhaltspflichtigen hinaus. War 
die Mutter des gemeinsamen Kindes – wie hier – geschieden und hatte sie 
wegen der Betreuung eines ehelichen Kindes einen Unterhaltsanspruch gegen 
ihren geschiedenen Ehemann, richtet sich ihre Lebensstellung und somit ihr 
Bedarf für den Unterhaltsanspruch gegen den Vater des später nichtehelich 
geborenen Kindes nach diesem Unterhaltsanspruch. Umstritten war, ob sich 
bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vor der Geburt des Kindes die für 
den späteren Unterhaltsbedarf ausschlaggebende Lebensstellung auch aus 
einem höheren Einkommen des nichtehelichen Lebenspartners ergeben kann. 
Das Oberlandesgericht hatte dies angenommen, weil die Parteien schon vor 
der Geburt des Kindes zusammengezogen waren und die Klägerin durch das 
Zusammenleben eine entsprechende – vom Einkommen des Beklagten 
abgeleitete – Lebensstellung erworben habe. Der Bundesgerichtshof hat diese 
Auffassung nicht geteilt. Im Unterschied zur Ehe ergeben sich allein aus einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft (ohne Kind) keine 
Unterhaltsverpflichtungen. Sollten die Parteien seinerzeit also zusammen von 
dem Einkommen des Beklagten gelebt haben, lägen darin freiwillige 
Leistungen, die der Beklagte vor Beginn des Mutterschutzes jederzeit hätte 
beenden können. Eine nachhaltige Lebensstellung konnten diese tatsächlichen 
Umstände nicht begründen, sodass es bei der Lebensstellung nach der Höhe 
des Unterhaltsanspruchs gegen den geschiedenen Ehegatten verblieb.  

2. Zur Dauer des Betreuungsunterhalts:  

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die frühere Regelung für 
verfassungswidrig und nur noch bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen 
Neuregelung für anwendbar erklärt hatte (BVerfG FamRZ 2007, 965), hat der 
Gesetzgeber den Unterhaltsanspruch des betreuenden Elternteils neu geregelt. 
Lediglich für Unterhaltsansprüche, die vor dem 1. Januar 2008 fällig geworden 
waren, gilt nach § 36 Nr. 7 EGZPO das frühere Recht weiter.  
Das bis Ende 2007 geltende Recht sah für den nachehelichen 
Betreuungsunterhalt in § 1570 BGB a.F. einen zeitlich unbegrenzten Anspruch 
vor, der von der Rechtsprechung sehr weitgehend, aber auch sehr pauschaliert 
in Sinne eines Altersphasenmodells ausgelegt wurde. Bis zur Vollendung des 8. 
Lebensjahres des Kindes musste der betreuende Elternteil nicht arbeiten und 
hatte einen vollen Unterhaltsanspruch. Danach, bis zur Vollendung des 15. 
Lebensjahres, sollte nur eine halbschichtige Tätigkeit zumutbar sein und der 
Unterhaltsanspruch nur wegen des restlichen Unterhaltsbedarfs fortbestehen. 
Für den Betreuungsunterhalt der Mutter des nichtehelich geborenen Kindes sah 
das Gesetz nur einen zeitlich begrenzten Unterhaltsanspruch bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres vor, der nur dann verlängert werden konnte, 
wenn es grob unbillig gewesen wäre, den Unterhaltsanspruch nach Ablauf 
dieser Frist zu versagen. Allerdings hatte der Bundesgerichtshof schon die 
Verlängerungsmöglichkeit nach dieser früheren Regelung aus 
verfassungsrechtlichen Gründen weit ausgelegt (BGH FamRZ 2006, 1362).  
Die für Unterhaltsansprüche ab Januar 2008 geltende gesetzliche Neuregelung 
hat den nachehelichen Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB) und den 
Betreuungsunterhalt der Mutter eines nichtehelich geborenen Kindes (§ 1615 l 
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Abs. 2 BGB) auch zur Dauer einander weitgehend angeglichen. Allerdings kann 
danach in beiden Fällen zunächst nur für die Dauer von mindestens drei Jahren 
nach der Geburt Betreuungsunterhalt verlangt werden. Verlangt der 
betreuende Elternteil aus Billigkeitsgründen Unterhalt über diese Dauer hinaus, 
muss er die Gründe dafür darlegen und beweisen, was eine individuelle 
Beurteilung der Verhältnisse erfordert.  
Gründe, die für eine Verlängerung des Betreuungsunterhalts sprechen können, 
ergeben sich zunächst nach den insoweit wortgleichen Vorschriften der §§ 
1570 Abs. 1 Satz 2 und 3, 1615 l Abs. 2 Satz 4 und 5 BGB aus kindbezogenen 
Gründen, wobei die Belange des Kindes und die Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung zu berücksichtigen sind. Insoweit darf aus 
verfassungsrechtlichen Gründen und wegen der identischen gesetzlichen 
Regelung nicht zwischen ehelich und nichtehelich geborenen Kindern 
differenziert werden.  
Daneben können aber auch elternbezogene Gründe für eine Verlängerung des 
Betreuungsunterhalts sprechen. Beim nachehelichen Betreuungsunterhalt sieht 
§ 1570 Abs. 2 BGB dies ausdrücklich vor und verweist dabei auf die Gestaltung 
von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie deren Dauer. Auch 
die gesetzliche Regelung zum Betreuungsunterhalt der Mutter eines 
nichtehelich geborenen Kindes schließt dies nicht aus, indem es eine 
Verlängerung "insbesondere" aus kindbezogenen Gründen vorsieht. Daraus 
und aus dem Schutz der Familie in Art. 6 Abs.1 GG lässt sich entnehmen, dass 
sich die Möglichkeit zur Verlängerung des Betreuungsunterhalts der Mutter 
eines nichtehelich geborenen Kindes aus elternbezogenen Gründen um so 
mehr der Verlängerungsmöglichkeit beim nachehelichen Betreuungsunterhalt 
annähern kann, als die Beziehung der Eltern einer Ehe vergleichbar war, also 
bei längerem Zusammenleben oder bei einem gemeinsamen Kinderwunsch.  
Ferner hat der Bundesgerichtshof auf einen weiteren Gesichtspunkt 
hingewiesen, der ebenfalls für einen verlängerten Anspruch spricht und im 
Gegensatz zu den zuvor genannten Umständen möglicherweise nach dem Alter 
des Kindes generalisiert werden kann. Selbst wenn ein Kind im Kindergarten 
volltags betreut wird, führt dies nämlich noch nicht notwendig zu einer 
vollschichtigen Erwerbspflicht des betreuenden Elternteils. Denn zusätzlich zur 
Betreuung insbesondere in den Abendstunden könnte eine vollschichtige 
Erwerbspflicht überobligatorisch sein. Ob sich aus dem Gesichtspunkt einer 
überobligationsmäßigen Doppelbelastung ungeachtet des gesetzlichen 
Regelfalls eines dreijährigen Betreuungsunterhalts Fallgruppen bilden lassen, 
die auf Erfahrungswerten beruhen und - z.B. nach dem Alter des Kindes – 
einer gewissen Pauschalierung zugänglich sind, wird das Berufungsgericht 
prüfen müssen. Allerdings wird dieser Gesichtspunkt allein regelmäßig 
angesichts einer eingeschränkten Erwerbspflicht nicht zu einem vollen 
Unterhaltsanspruch führen können.  (Urteile vom 16. Juli 2008  XII ZR 109/05; 
AG Düsseldorf – 253 F 174/03 – Entscheidung vom 16.3.2004; OLG Düsseldorf 
– II-2 UF 125/04 – Entscheidung vom 23.5.2005)  
Quelle: Bundesgerichtshof, Pressemeldung vom 17. Juli 2008; www.bundesgerichtshof.de  
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